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Zusammenfassung 

Die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) ist eine ausserparlamentari-
sche Kommission des Bundes. Gemäss gesetzlichem Auftrag berät sie den Bundesrat, das 
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) sowie das Eidgenös-
sische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) weisungsungebunden in Fragen der nuklearen 
Sicherheit von Kernanlagen. 

Im Berichtsjahr nahm die KNS Aufgaben im Zusammenhang mit den erdwissenschaftlichen 
Untersuchungen der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) 
im Rahmen von Etappe 3 des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT) wahr. Sie befasste 
sich zudem mit aktuellen Sachfragen betreffend die Projekte zur geologischen Tiefenlage-
rung von radioaktiven Abfällen. So setzte sich die KNS unter anderem mit möglichen Konse-
quenzen der Einlagerung von organikahaltigen schwach- und mittelaktiven Abfälle (SMA) in 
ein geologisches Tiefenlager auseinander. Sie kam dabei zum Schluss, dass auf der rechtli-
chen Ebene die von den Vorgaben für nicht radioaktive Abfälle abweichenden Regelungen 
für Einlagerungen in geologische Tiefenlager im gesetzlichen Rahmen explizit zum Ausdruck 
kommen sollten. Auf fachlicher Ebene erachtet die KNS Massnahmen zur Vermeidung bzw. 
Verminderung von Organika in SMA von sicherheitstechnischer Bedeutung, auch wenn Orga-
nika nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Gesamtmasse der radioaktiven Abfälle aus-
machen. 

Im Aufgabengebiet nukleare Sicherheit der Kernanlagen befasste sich die KNS unter ande-
rem mit aktuellen Aspekten der Sicherheitskultur in den schweizerischen Kernkraftwerken 
(KKW). Eine Arbeitsgruppe der KNS setzte sich mit der Motivation von eigenverantwortli-
chem Handeln, mit psychologischen und neurobiologischen Rahmenbedingungen sowie mit 
Umsetzungsmöglichkeiten von Massnahmen zur Förderung der Sicherheitskultur im Arbeits-
alltag auseinander. Als Ergebnis hielt die Arbeitsgruppe verschiedene Fragen zur Thematik 
fest, welche Gegenstand eines ersten Gesprächs mit der Gruppe der schweizerischen Kern-
kraftwerksleiter (GSKL) waren und als Grundlage für die weitere Behandlung in der Kommis-
sion und für einen geplanten fachlichen Austausch mit den KKW-Betreibern dienen werden. 

Die KNS nahm zuhanden des UVEK Stellung zum Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2019 des 
ENSI-Rats. Aufgrund der vorgelegten Dokumente kam die KNS zum Schluss, dass der ENSI-
Rat seine Aufgaben gemäss Gesetzgebung erfüllt hatte. Was den Beurteilungsumfang der 
KNS betrifft, empfahl die KNS, den Bericht zu genehmigen und den ENSI-Rat zu entlasten.  

Des Weiteren kommentierte die KNS die Entwürfe von drei Richtlinien des ENSI. Hervorzuhe-
ben ist der Entwurf der Richtlinie ENSI-G03 «Geologische Tiefenlager». Hierzu nahm die KNS 
ausführlich Stellung und ging auf verschiedene inhaltliche, aber auch formelle Aspekte des 
Entwurfs ein. 

Im Rahmen der alljährlichen Auswertung der Jahresberichte Sicherheit der schweizerischen 
Kernkraftwerke befasste sich die KNS vertiefter mit den Themen Betrieb, Mensch und Orga-
nisation sowie Alterungsüberwachung. 

Die Kommission trat zu elf Plenarsitzungen zusammen. Überdies nahmen Delegationen der 
KNS an zahlreichen Veranstaltungen verschiedener Gremien teil, um Sachverhalte zu klären 
oder Tätigkeiten zu koordinieren. Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie wurden die Sitzungen und Veranstaltungen mehrheitlich per Videokon-
ferenzsystem durchgeführt. 
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1 Einleitung 

Die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) ist eine ständige ausserpar-
lamentarische Kommission. Sie berät den Bundesrat, das Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) sowie das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspekto-
rat (ENSI) in Fragen der nuklearen Sicherheit von Kernanlagen. Weitere Angaben zu Stellung, 
Aufgaben und Organisation der KNS finden sich in Anhang A1. Die Gliederung des vorliegen-
den Berichts orientiert sich im Wesentlichen an den dort rekapitulierten Aufgaben gemäss 
Art. 2 bis 5 der Verordnung über die KNS (VKNS, SR 732.16).  

1.1 Personelles 

Mit dem Berichtsjahr begann die Amtsperiode 2020–2023. Neu in die KNS gewählt wurden: 

– Als Präsident: 
Benjamin Müller, Geologe 
Expertise: Ingenieur- und Quartärgeologie, Rückbau und Entsorgung, Sachplan 
geologische Tiefenlager (SGT) 

– Didier Gavillet, Physiker 
Expertise: Materialwissenschaften und nukleare Materialien, nukleare Sicherheit 

– Marzio Giamboni, Geologe 
Expertise: Umweltgeologie, Naturgefahren und technische Risiken 

– Horst Kemmeter, Maschineningenieur 
Expertise: Maschinen- und Reaktortechnik, Betrieb und Stilllegung eines Kernkraftwerks 

– Peter Stahl, Physiker 
Expertise: Sicherheitstechnik und Brandschutz, Anlagenplanung und -bau 

Mit den Neubesetzungen konnte die Kontinuität in der Kommissionsarbeit gewährleistet und 
das für eine erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben der KNS erforderliche Kompetenzspekt-
rum in der Kommission abgedeckt werden. 

Im Kommissionssekretariat trat Otto Fischer per 31. Juli in den Ruhestand. Nachfolger ist 
Lutz Adam (Maschinenbauingenieur, Fachrichtung Kerntechnik). 

1.2 Sitzungskalender 

Die KNS trat im Berichtsjahr zu elf Plenarsitzungen zusammen. Daneben nahmen Delegatio-
nen der KNS an Veranstaltungen von verschiedenen Gremien zum Informationsaustausch 
oder zur Koordination von Tätigkeiten teil, namentlich im Rahmen des Sachplans geologische 
Tiefenlager (SGT). Weitere Angaben hierzu können Kapitel 2 und Kapitel 5 entnommen 
werden. 

Unter Berücksichtigung der Massnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie konn-
ten sechs der elf Plenarsitzungen nur per Videokonferenzsystem durchgeführt werden. 

1.3 Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr 

Im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle nahm die KNS Aufgaben im Zusammenhang 
mit den erdwissenschaftlichen Untersuchungen der Nationalen Genossenschaft für die Lage-
rung radioaktiver Abfälle (Nagra) im Rahmen von Etappe 3 des Sachplans geologische Tie-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081263/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081263/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081263/index.html
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fenlager (SGT) wahr. Zudem befasste sie sich mit aktuellen Sachfragen betreffend die Um-
setzung bzw. Konkretisierung der Projekte zur geologischen Tiefenlagerung von radioaktiven 
Abfällen. 

Im Aufgabengebiet nukleare Sicherheit der Kernanlagen befasste sich die KNS mit Aspekten 
der menschlichen und organisatorischen Faktoren in den schweizerischen Kernkraftwerken 
(KKW) und deren Bedeutung für die nukleare Sicherheit. Sie setzte sich ausserdem mit dem 
aktuellen Stand der Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) auseinander. 

Die KNS nahm zum Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2019 des ENSI-Rats Stellung. Sie kom-
mentierte im Rahmen der Anhörung die Entwürfe der Richtlinien ENSI-B08 «Sicherheitstech-
nisch klassierte Behälter und Rohrleitungen: Wiederkehrende Prüfungen», ENSI-G03 «Geo-
logische Tiefenlager» und ENSI-B03 «Meldungen der Kernanlagen». Des Weiteren nahm die 
KNS die Jahresberichte Sicherheit 2019 der schweizerischen Kernkraftwerke und den Auf-
sichtsbericht 2019 des ENSI zur Kenntnis. 

1.4 Information der Öffentlichkeit 

Die KNS informiert mit ihrer Website (www.kns.admin.ch) die interessierte Öffentlichkeit über 
die Aufgaben der Kommission und wichtige Dokumente. 

Ende April wurde der Tätigkeitsbericht 2019 der KNS veröffentlicht. 

1.5 Ausblick 2021 

Die KNS wird im Kontext der Entsorgung radioaktiver Abfälle ihre Aufgaben bezüglich Etap-
pe 3 SGT, insbesondere bei den laufenden erdwissenschaftlichen Untersuchungen der 
Nagra, weiterhin wahrnehmen und sich mit grundsätzlichen Fragen im Zusammenhang mit 
der geologischen Tiefenlagerung von radioaktiven Abfällen befassen. 

Im Bereich der nuklearen Sicherheit von Kernanlagen sieht die KNS vor, sich im Rahmen der 
öffentlichen Anhörung mit den Entwürfen der Richtlinien ENSI-G05 «Auslegung und Fertigung 
von Transport- und Lagerbehältern für die Zwischenlagerung», ENSI-G23 «Auslegungsan-
forderungen an andere Kernanlagen als Kernkraftwerke» sowie ENSI-B01 «Alterungsüber-
wachung» auseinanderzusetzen.1 Sie wird sich mit den Jahresberichten Sicherheit 2020 der 

schweizerischen Kernkraftwerke und zeitnah mit ausgewählten Vorkommnissen befassen. 
Weiterverfolgen wird die KNS die Thematik der Sicherheitskultur in Kernanlagen (in Betrieb 
und in Rückbau) sowie das Verfahren zur Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM). 

                                                

1  Die öffentliche Anhörung zur Richtlinie ENSI-G05 wurde am 27. November 2020 eröffnet, jene zur Richtlinie 

ENSI-G23 am 11. Januar 2021. 

 Gemäss Angaben des ENSI ist die Anhörung zur Richtlinie ENSI-B01 für die zweite Jahreshälfte 2021 vor-

gesehen. 

http://www.kns.admin.ch/
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2 Grundsätzliche Themen und Forschung 

2.1 Entsorgung 

2.1.1 Sachplan geologische Tiefenlager 

Fachgremium «Erdwissenschaftliche Untersuchungen» 

In Etappe 3 des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT) wird die Nationale Genossenschaft 
für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) Rahmenbewilligungsgesuche für die geologi-
schen Tiefenlager für hochaktive Abfälle (HAA) sowie für schwach- und mittelaktive Abfälle 
(SMA) stellen.2 Um die erforderlichen vertieften geologischen Kenntnisse im Hinblick auf die 

Rahmenbewilligungsgesuche zu gewinnen, werden von der Nagra erdwissenschaftliche Un-
tersuchungen, beispielsweise 3D-Seismik und Tiefbohrungen, durchgeführt. 

Diese Arbeiten der Nagra werden vom Fachgremium «Erdwissenschaftliche Untersuchungen» 
(FEU) begleitet, in welchem die im SGT involvierten Behörden und Organisationen mit erd-
wissenschaftlicher Sachkenntnis, so auch die KNS, vertreten sind. Zweck des FEU ist der 
Wissenstransfer bezüglich des erreichten geologischen Kenntnisstandes. So sorgt es für den 
Informationsaustausch und die Diskussion über die im Rahmen der standortspezifischen Ex-
ploration von der Nagra durchgeführten Untersuchungen, deren Ergebnisse und die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse.  

Im Berichtsjahr traf sich das FEU zu zwei Sitzungen, in welchen der aktuelle Stand bei der 
Auswertung der 3D-seismischen Untersuchungen in den möglichen Standortgebieten Jura 
Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost sowie bei den Tiefbohrungen und den Quartär-
untersuchungen in diesen Standortgebieten vorgestellt und diskutiert wurde. 

Behördenseminar «Methodische Herangehensweise und notwendige Datenbasis für die 
Bewertung der sicherheitstechnischen Kriterien in Etappe 3 SGT» 

Seitens ENSI wurde im Berichtsjahr ein zweiteiliges Behördenseminar zur Methodik des 
sicherheitstechnischen Vergleichs im Rahmen von Etappe 3 des Sachplans geologische 
Tiefenlager (SGT) durchgeführt. Teilnehmende waren Delegationen von Gremien, Behörden 
und Institutionen aus dem In- und Ausland, welche in das Sachplanverfahren eingebunden 
sind oder dieses fachlich begleiten. Ziel des Seminars war es, über die von der Nagra ge-
plante methodische Herangehensweise bei der Bewertung der sicherheitstechnischen Krite-
rien im Hinblick auf die Standortwahl für die bzw. das geologische Tiefenlager für radioaktive 
Abfälle zu informieren. So stellte eine Vertretung der Nagra dar, wie die Umsetzung der Vor-
gaben des ENSI für die Methodik der Standortwahl erfolgen soll und welche Schritte seitens 
Nagra im Detail hierfür vorgenommen werden. 

Berichterstattung Rahmenbewilligungsgesuche 

In den präzisierenden Vorgaben3 des ENSI für Etappe 3 SGT ist betreffend Berichterstattung 

für die Rahmenbewilligungsgesuche2 (RBG) festgehalten, dass die Entsorgungspflichtigen 

dem ENSI ein Konzept zu unterbreiten haben, aus dem hervorgeht, zu welchem Zeitpunkt 

                                                

2  Wenn ein geologisches Tiefenlager für alle Abfallkategorien vorgesehen wird (Kombilager), ist nur ein 

Rahmenbewilligungsgesuch zu erstellen und einzureichen. 

3  Präzisierungen der sicherheitstechnischen Vorgaben für Etappe 3 des Sachplans geologische Tiefenlager; 

ENSI 33/649; ENSI, Brugg, November 2018 
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Referenzberichte zu bereits abgeschlossenen Untersuchungen beim ENSI vorgängig einge-
reicht werden. Im Sinne dieser Vorgabe legte die Nagra Ende 2019 den Arbeitsbericht4 NAB 

19-48 vor, in welchem die vorgesehene Berichtstruktur für die RBG-Unterlagen und der vor-
läufige Zeitplan für die Einreichung der Berichte dargestellt sind. Bezugnehmend auf den Ar-
beitsbericht NAB 19-48 beschloss die KNS, sich frühzeitig ein Bild davon zu machen, welche 
der Berichte im Hinblick auf die Beurteilung der Standortwahl zentral sind und zeitnah nach 
Veröffentlichung in der Kommission behandelt werden sollten. Nach Sichtung der von der 
Nagra vorgesehenen Berichtstruktur und des zugehörigen Zeitplans wurden mögliche thema-
tische Schwerpunkte für die Behandlung in der Kommission festgelegt und eine effiziente und 
zweckmässige Vorgehensweise bei der Auswertung der Berichte in der KNS vereinbart. Be-
ginnend mit dem Arbeitsbericht NAB 19-15 «Standortunabhängiger Vergleich eines Kombi-
lagers mit zwei Einzellagern hinsichtlich Bau- und Betriebsabläufe sowie Umwelt» nahm die 
KNS anschliessend die interne Auswertung der bereits veröffentlichten Referenzberichte auf.  

2.1.2 Weitere Themen im Bereich Entsorgung 

Die KNS befasste sich insbesondere mit den nachfolgend aufgeführten Punkten im Zusam-
menhang mit der Entsorgung radioaktiver Abfälle. 

Agneb-Forschungsklausur 

Am 15. September fand eine Forschungsklausur der Arbeitsgruppe des Bundes für die nu-
kleare Entsorgung (Agneb) statt, zu der auch die KNS eingeladen war. Ziel der Klausur war 
es, über den aktuellen Stand der Arbeiten in diesem Forschungsprogramm und weitere For-
schungsarbeiten der in der Agneb vertretenen Institutionen zu orientieren. Informiert wurde 
unter anderem über die Forschungsprojekte des Bundesamts für Energie (BFE) im Bereich 
Entsorgung radioaktiver Abfälle, über aktuelle Projekte im Rahmen der Entsorgungsforschung 
des ENSI sowie über die entsprechenden Forschungsarbeiten des Paul Scherrer Instituts 
(PSI). In der Diskussion wurden auch mögliche Themen(-schwerpunkte) für neue Forschungs-
projekte angesprochen. 

Entsorgung von MIF-Abfällen nach dem Ende des Einlagerungsbetriebs 

Die Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung (Agneb) setzte 2016 eine Unter-
gruppe ein mit dem Auftrag, die Thematik der langfristigen Entsorgung der radioaktiven Ab-
fälle aus Medizin, Industrie und Forschung (MIF) nach Ende des Einlagerungsbetriebs bzw. 
nach dem späteren Verschluss der geplanten geologischen Tiefenlager für radioaktive Ab-
fälle zu analysieren, mögliche Lösungsansätze zu beurteilen und die Ergebnisse in einem 
Bericht zuhanden der Agneb festzuhalten. Dieser Bericht der Untergruppe wurde Ende 2019 
von der Agneb zur Kenntnis genommen und Anfang 2020 veröffentlicht [Agneb MIF 2019]. 

Auch die KNS hatte 2018 in ihrer Stellungnahme betreffend das Entsorgungsprogramm 2016 
der Entsorgungspflichtigen den zuständigen Stellen beim Bund empfohlen, zeitnah Festle-
gungen zu treffen, wie mit MIF-Abfällen verfahren werden sollte, die nach Ende der Einlage-
rung von radioaktiven Abfällen in das Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) an-
fallen werden. Dies auch, um bestehenden Regelungsbedarf zu identifizieren und allfällige 
Regelungslücken schliessen zu können. 

Im Bericht der Untergruppe der Agneb werden verschiedene Entsorgungsoptionen diskutiert. 
Gemäss der Untergruppe weisen alle diese Optionen Vor- und Nachteile auf. Die Untergruppe 

                                                

4  Konzept zur frühzeitigen Einreichung von RBG-Referenzberichten an das ENSI; Arbeitsbericht NAB 19-48; 

Nagra, Wettingen, Dezember 2019 
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kommt zum Schluss, dass angesichts des langen Zeithorizonts und der bestehenden Unsi-
cherheiten bei der Prognose des effektiv anfallenden Abfallvolumens ein Entscheid für die 
eine oder die andere Option zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht wäre.  

Die KNS teilt diese Einschätzung der Untergruppe grundsätzlich. In ihrer Rückmeldung an 
die Agneb wies sie nochmals darauf hin, dass es wichtig ist, dass bestehender Regelungs-
bedarf frühzeitig identifiziert wird [KNS MIF 2020]. Dies bestätigen auch die im Bericht fest-
gehaltenen Ergebnisse. Wichtig erscheint der KNS auch, dass mögliche Entsorgungsoptio-
nen, die mit dem geplanten Tiefenlager für SMA-Abfälle verknüpft sind bzw. verknüpft sein 
könnten, fristgerecht im Planungs- und Bewilligungsprozess für das Lager berücksichtigt 
werden, sodass diese Optionen im Hinblick auf eine spätere Entscheidung auch weiterhin 
offenstehen. Dies setzt voraus, dass, wie im Bericht festgehalten, bis zur Einreichung des 
bzw. der Rahmenbewilligungsgesuche für das bzw. die geologischen Tiefenlager durch die 
Nagra eine Planung seitens Bund betreffend den möglichen Umgang mit MIF-Abfällen nach 
Ende des Einlagerungsbetriebs bestehen sollte. 

Organika in radioaktiven Abfällen  

Ende 2019 hatte die KNS Fragen zu den Grundprinzipien und Schutzzielen bei der Entsor-
gung von radioaktiven und nicht radioaktiven Abfällen zuhanden des BFE formuliert. Nach 
Vorliegen der Antworten auf diese Fragen befasste sich die KNS im Berichtsjahr mit verschie-
denen Aspekten organikahaltiger schwach- und mittelaktiver Abfälle (SMA) und deren Lang-
zeitverhalten in einem geologischen Tiefenlager. In einem Brief an das BFE [KNS OiSMA 2020] 
hielt sie fest, dass auf der rechtlichen Ebene die von den Vorgaben für nicht radioaktive Ab-
fälle, namentlich in der VVEA5, abweichenden Regelungen für Einlagerungen in geologische 

Tiefenlager im gesetzlichen Rahmen explizit zum Ausdruck kommen sollten. Dies gilt ebenso 
für die Kriterien und Rahmenbedingungen, die massgebend für diese abweichenden Rege-
lungen sind. Weiter hob die KNS hervor, dass Massnahmen zur Vermeidung bzw. Verminde-
rung von Organika in SMA nach wie vor von grundlegender sicherheitstechnischer Bedeu-
tung sind, auch wenn Organika nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Gesamtmasse der 
Abfälle ausmachen. Mögliche negative Auswirkungen von Organika im SMA-Lager können 
durch geeignete Massnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung bereits vor der Einlage-
rung soweit möglich umgangen werden, müssen also nicht durch zusätzliche technische 
Massnahmen erst im Tiefenlager abgemildert werden. 

Die KNS wird die Thematik unter anderem im Zuge der Prüfung des Entsorgungsprogramms 
2021 der Entsorgungspflichtigen weiterverfolgen und sich allenfalls ergebende Änderungen 
der aktuellen Sachlage entsprechend beurteilen.  

2.2 Betrieb der schweizerischen Kernkraftwerke 

2.2.1 Jahresberichte Sicherheit 2019 der schweizerischen Kernkraftwerke und 
Aufsichtsbericht 2019 des ENSI 

Die KNS hat sich im Berichtsjahr mit den Jahresberichten Sicherheit 2019 der schweizeri-
schen Kernkraftwerke (KKW) befasst. Über mehrere Sitzungen hinweg wurden Themen-
blöcke der Jahresberichte Sicherheit besprochen. Im Anschluss behandelte die Kommission 
auch die Jahresberichte des Hotlabors und der Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit des 
PSI sowie den Aufsichtsbericht 2019 des ENSI. 

                                                

5  VVEA Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 

(Abfallverordnung; SR 814.600) 
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Jahresberichte Sicherheit 2019 der schweizerischen Kernkraftwerke 

Gemäss Art. 37 und Anhang 5 der Kernenergieverordnung (KEV; SR 732.11) haben die Be-
willigungsinhaber von Kernanlagen im Rahmen der periodischen Berichterstattung unter an-
derem den Jahresbericht Sicherheit einzureichen. Dessen Inhalt ist in Anhang 5 KEV umris-
sen; das ENSI hat die Anforderungen an Inhalt und Darstellung in Kapitel 4 der Richtlinie 
ENSI-B02 «Periodische Berichterstattung der Kernanlagen» konkretisiert.  

Für die KNS sind die Jahresberichte Sicherheit der schweizerischen KKW eine Quelle für 
Informationen von den Anlagebetreibern über sicherheitsrelevante Aspekte des Betriebs der 
KKW. Die KNS hat sich daher in den letzten Jahren mit den Jahresberichten Sicherheit der 
schweizerischen KKW befasst und darauf auch in ihren Tätigkeitsberichten Bezug genommen. 

Bei der Behandlung der Jahresberichte Sicherheit 2019 legte die KNS den Schwerpunkt auf 
die Themen «Betrieb», «Personal und Organisation» sowie «Alterungsüberwachung». Aus 
der Betrachtung können insbesondere die folgenden Punkte erwähnt werden: 

– Betrieb 

◦ Der Betrieb der schweizerischen KKW verlief im Jahr 2019 weitgehend unauffällig 
und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. 

◦ Bei der Anzahl der meldepflichtigen Vorkommnisse mit INES6-Zuordnung lässt sich 

bei den einzelnen KKW keine statistisch relevante Entwicklung erkennen. 

◦ Im Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) erfolgte am 20. Dezember 2019 die endgültige 
Einstellung des Leistungsbetriebs. 

– Alterungsüberwachung 

◦ In den Jahresberichten Sicherheit 2019 der schweizerischen KKW wird die ange-
wendete Alterungsüberwachung allgemein als zielführend und die Wirksamkeit der 
Massnahmen als gegeben beurteilt. Betreffend das Verfolgen des Standes von Wis-
senschaft und Technik scheint die Zusammenarbeit unter den KKW in entsprechen-
den Fachgruppen der GSKL7 gut etabliert zu sein. 

– Personal und Organisation 

◦ Die Veränderungen im Personalbestand in den schweizerischen KKW im Jahr 2019 
sind insgesamt gering. Bemerkenswert ist, dass im KKM die Austritte weitgehend 
mit Neueinstellung kompensiert wurden. Dies deutet dafür hin, dass dem Eigen-
personal bei Nachbetrieb und Rückbau offenbar ein grosser Stellenwert zuerkannt 
wird, auch wenn im weiteren Verlauf des Rückbaus noch mit Anpassungen bzw. 
einer Reduktion beim Personalbestand zu rechnen sein dürfte. 

◦ Betreffend Sicherheitskultur wird in den Jahresberichten überwiegend der Einsatz 
bzw. die Anwendung von entsprechenden Massnahmen wie Fehlervermeidungs-
techniken sowie deren Förderung (z. B. in Schulungen oder durch gezielte Motiva-
tion) ausgewiesen. Von Interesse wäre dabei auch, inwieweit eine Auseinanderset-
zung mit verhaltensrelevanten Aspekten im Hinblick auf die Sicherheitskultur erfolgt 
und welche Konsequenzen sich daraus für eine Stärkung der Sicherheitskultur ab-
leiten lassen. 

                                                

6  INES International Nuclear and Radiological Event Scale  [] 

7  GSKL Gruppe der schweizerischen Kernkraftwerksleiter 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042217/index.html#a37
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042217/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042217/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042217/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042217/index.html#app5ahref0
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Berichterstattung PSI 

Der Jahresbericht Sicherheit 2019 des Hotlabors und der Jahresbericht 2019 der Abteilung 
Strahlenschutz und Sicherheit des PSI wurden von der KNS als umfassend und detailliert 
wahrgenommen. Struktur und Inhalt der Angaben in diesen Berichten sind den spezifischen 
Aufgaben und Tätigkeiten der jeweiligen Einrichtung angepasst. 

Aufsichtsbericht 2019 des ENSI 

Der Aufsichtsbericht 2019 des ENSI [ENSI AB19 2020] ist von der KNS wiederum als sehr 
informativ beurteilt worden. Er bietet einen konzisen Überblick über den Betrieb in den schwei-
zerischen Kernanlagen im Berichtsjahr. Die hohe Qualität des Aufsichtsberichts 2019 ent-
spricht jener der Berichte der vergangenen Jahre. 

2.2.2 Sicherheitskultur in schweizerischen Kernkraftwerken 

Für die Gewährleistung der Sicherheit eines KKW spielt neben der Anlagetechnik die im KKW 
als Organisation gelebte und dem Handeln aller Mitglieder dieser Organisation zugrunde 
liegende Sicherheitskultur eine massgebliche Rolle. Vor diesem Hintergrund hatte die KNS 
beschlossen, sich im Berichtsjahr mit der Sicherheitskultur und Fragen der menschlichen und 
organisatorischen Faktoren (Human and Organisational Factors, HOF) in schweizerischen 
KKW zu befassen. 

Eine Arbeitsgruppe der KNS setzte sich unter anderem mit der Motivation von eigenverant-
wortlichem Handeln, mit psychologischen und neurobiologischen Rahmenbedingungen so-
wie mit Umsetzungsmöglichkeiten von Massnahmen zur Förderung der Sicherheitskultur im 
Arbeitsalltag auseinander. Als Ergebnis hielt die Arbeitsgruppe verschiedene Fragen zur 
Thematik fest, welche als Grundlage für die weitere Behandlung in der Kommission dienen 
werden. 

Alleine auf Basis der Jahresberichte Sicherheit der schweizerischen KKW ist es für die KNS 
kaum möglich, sich ein detailliertes Bild von der Situation bezüglich der Wirksamkeit von 
Massnahmen zur Förderung der Sicherheitskultur in den schweizerischen KKW zu machen. 
Die Kommission beschloss daher, in einem ersten Schritt in der Sache das Gespräch mit 
den KKW-Betreibern zu suchen. Zu diesem Zweck fand am 18. November 2020 ein Informa-
tionsaustausch zwischen der GSKL und der KNS statt, bei welchem der Schwerpunkt auf 
dem Thema Sicherheitskultur in Kernkraftwerken lag (vgl. Kapitel 5.1.5). Dabei wurde fest-
gehalten, dass der fachliche Austausch 2021 in geeigneter Form fortgeführt werden soll. 

2.3 Stilllegung Kernkraftwerk Mühleberg 

Mit Vorliegen der rechtsgültigen Stilllegungsverfügung für das Kernkraftwerk Mühleberg 
(KKM) werden bis zum Abschluss der Stilllegung alle weiteren Schritte in der Aufsicht durch 
Freigaben des ENSI strukturiert. Im Kontext der konkreten Umsetzung der Aufsichtstätigkeit 
des ENSI und des langen Bearbeitungszeitraums hatte die KNS beschlossen, das Verfahren 
näher zu verfolgen. In einem ersten Schritt befasste sich die Kommission mit dem aktuellen 
Stand des Verfahrens und hielt hierzu Fragen fest. Nach weiterer interner Konsolidierung ist 
vorgesehen, diese Fragen dem ENSI zur Beantwortung vorzulegen. 
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3 Mitwirkung beim Erlass von Vorschriften 

3.1 Gesetze und Verordnungen 

Im Berichtsjahr wurden der KNS keine Entwürfe für Gesetze oder Verordnungen zur Kom-
mentierung im Rahmen von Vernehmlassungen zugestellt.  

3.2 Richtlinien 

Die KNS befasste sich im Berichtsjahr mit drei Richtlinienentwürfen, die ihr jeweils im Rahmen 
der öffentlichen Anhörungen vom ENSI zugestellt worden waren.8 

Laut ENSI sind Richtlinien Vollzugshilfen, die rechtliche Anforderungen konkretisieren und eine 
einheitliche Vollzugspraxis erleichtern. Demzufolge sind an diese Richtlinien entsprechend 
hohe Qualitätsanforderungen zu stellen mit dem Ziel, ein sicherheitsgerichtetes, sachgerech-
tes und in sich konsistentes Regelwerk des ENSI zu gewährleisten. Die öffentliche Anhörung 
zu Richtlinien kann einen Beitrag im Sinne dieses Zieles leisten. Entsprechend setzt sich die 
KNS detailliert mit Richtlinienentwürfen auseinander und kommentiert diese im Rahmen der 
öffentlichen Anhörung.9 

Richtlinie ENSI-B08 
«Sicherheitstechnisch klassierte Behälter und Rohrleitungen:  
Wiederkehrende Prüfungen» 

Am 22. Oktober 2019 eröffnete das ENSI die externe Anhörung zum Entwurf der Richtlinie 
ENSI-B08 und des zugehörigen Erläuterungsberichts. Die neue Richtlinie ENSI-B08 wird zu-
sammen mit der bereits bestehenden Richtlinie ENSI-B06 «Sicherheitstechnisch klassierte 
Behälter und Rohrleitungen: Instandhaltung» die SVTI-Festlegung NE-14 «Wiederholungs-
prüfungen»10 vollständig ersetzen. 

In ihren Kommentaren [KNS B08 2020] stellte die KNS fest, dass den wiederkehrenden 
Prüfungen an sicherheitstechnisch klassierten Behältern und Rohrleitungen eine grosse 
praktische sicherheitstechnische Bedeutung zukommt. Nach dem Verständnis der KNS wird 
mit dem vorgelegten Richtlinienentwurf im Wesentlichen die bisher entwickelte Praxis fortge-
schrieben; diese hat sich aus Sicht der KNS bisher als zielführend erwiesen. Die KNS ver-
zichtete deshalb auf die Kommentierung technischer Einzelheiten und beschränkte sich auf 
wenige generelle Anmerkungen auf formeller Ebene. 

Die Anhörungsfrist lief Ende Januar 2020 ab. Derzeit läuft die weitere Bearbeitung durch das 
ENSI. 

                                                

8  Da der Bereich Strahlenschutz in Kernanlagen gemäss der Verordnung über die Eidgenössische Kommission 

für nukleare Sicherheit (VKNS, SR 732.16) nicht zum Aufgabenbereich der KNS gehört, verzichtete die Kom-

mission auf die Kommentierung des sich ebenfalls in Anhörung befindlichen Entwurfs der Richtlinie ENSI-G12 

„Anlageninterner Strahlenschutz“ (Entwurf zur externen Anhörung, April 2020). 

9  Die KNS hatte 2009 vor dem Hintergrund limitierter Ressourcen beschlossen, Richtlinienentwürfe des ENSI 

nur noch zu kommentieren, wenn der Regelungsgegenstand von vorwiegend grundlegender Bedeutung für 

die nukleare Sicherheit von Kernanlagen ist. 

10  Wiederholungsprüfungen von nuklear abnahmepflichtigen mechanischen Komponenten der 

Sicherheitsklassen 1 bis 4; Festlegung NE 14, Rev. 6; SVTI Nuklearinspektorat, Wallisellen, 01.01.2005 
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Richtlinie ENSI-G03 
«Geologische Tiefenlager» 

Am 27. September 2019 eröffnete das ENSI die öffentliche Anhörung zum Entwurf für die 
Neuausgabe der Richtlinie ENSI-G03 «Geologische Tiefenlager» und des zugehörigen Er-
läuterungsberichts. Die Richtlinie ENSI-G03 umfasst die Anforderungen an die Auslegung, 
an den Betrieb und an die Langzeitsicherheit eines geologischen Tiefenlagers, soweit sie 
nicht bereits übergeordnet durch die Gesetzgebung oder durch andere Richtlinien des ENSI 
abgedeckt sind. Sie regelt auch die Anforderungen an den Nachweis der Sicherheit für die 
Betriebs- und Nachverschlussphase. 

Aufgrund einer ersten Besprechung des vorgelegten Entwurfs beschloss die KNS, zunächst 
Fragen zum Entwurf mit dem ENSI zu klären. Mit E-Mail vom 7. Oktober 2019 übermittelte die 
KNS Fragen zum Richtlinienentwurf an das ENSI. Die Antworten darauf wurden vom ENSI 
auf die KNS-Sitzung vom 22. November 2019 hin in schriftlicher Form vorgelegt und in ge-
nannter Sitzung von der KNS mit einer Delegation des ENSI besprochen. Wenn eine Frage 
mit den Antworten des ENSI bzw. im Gespräch mit dem ENSI aus Sicht der KNS geklärt 
werden konnte, wurde auf diesen Punkt in den KNS-Kommentaren [KNS G03 2020] zum 
Richtlinienentwurf nicht mehr eingegangen. 

Der Entwurf der Richtlinie ENSI-G03 stellt eine grundlegende Überarbeitung der bisherigen 
Richtlinie ENSI-G03 «Spezifische Auslegungsgrundsätze für geologische Tiefenlager und 
Anforderungen an den Sicherheitsnachweis» aus dem Jahr 2009 dar. Massgebende Ände-
rungen resultieren aus dem weiter fortgeschrittenen Stand des Verfahrens zur Entsorgung 
radioaktiver Abfälle in der Schweiz (letzte Etappe des Standortauswahlverfahrens für geo-
logische Tiefenlager gemäss Sachplan geologische Tiefenlager (SGT), Vorbereitung der 
Rahmenbewilligungsgesuche für die Lager an den dann gewählten Standorten2).  

Die Richtlinie adressiert den gesamten Lebenszyklus eines geologischen Tiefenlagers, von 
der Planung der Auslegung bis zur Dauer des Nachweiszeitraumes in der Nachverschluss-
phase. Der Zeithorizont von Bau über Betrieb des Lagers bis zur Feststellung, dass das La-
ger nicht mehr der Kernenergiegesetzgebung untersteht, bewegt sich dabei in der Grössen-
ordnung von mehreren Jahrzehnten bis zu einigen hundert Jahren, abhängig von der tatsäch-
lichen Dauer der Beobachtungsphase, die dem ordentlichen Verschluss des Lagers voran-
geht. Aufgrund dieser Langfristigkeit und unter Berücksichtigung des aktuellen Stands des 
Verfahrens zur geologischen Tiefenlagerung der radioaktiven Abfälle erscheint eine vergleichs-
weise offene Formulierung der behördlichen Vorgaben, wie sie zum Teil in der Richtlinie ge-
wählt wurde, grundsätzlich zweckmässig. Insgesamt stellt der vorliegende Entwurf nach Ein-
schätzung der KNS eine plausible Weiterentwicklung der aktuellen Fassung der Richtlinie 
dar.  

In ihren Kommentaren [KNS G03 2020] ging die KNS auf verschiedene Punkte des Richt-
linienentwurfs detaillierter ein und formulierte entsprechende Änderungsvorschläge und Hin-
weise. So hielt sie unter anderem fest, dass es aus ihrer Sicht wichtig ist, dass im Standort-
auswahlprozess für die geologischen Tiefenlager und in den sich anschliessenden kernener-
gierechtlichen Bewilligungsverfahren der jeweilige Detaillierungsgrad sach- und stufenge-
recht gewählt wird. So sollten für die Rahmenbewilligung, die als Konzeptbewilligung den 
ersten Schritt im Bewilligungsprozess nach Kernenergierecht darstellt, die Angaben im Rah-
menbewilligungsgesuch dem Projektstand (Stufe Vorprojekt) entsprechend auf konzeptueller 
Ebene bleiben. Eine zu frühzeitige Festlegung technischer Details sollte vermieden und 
standortspezifische Konkretisierungen nur dort vorgenommen werden, wo sie für die weitere 
Projektabwicklung angezeigt oder sogar erforderlich sind. 

Die Anhörungsfrist lief nach Verlängerung Ende März 2020 ab. Ende Dezember 2020 wurde 
die Richtlinie ENSI-G03 in Kraft gesetzt. 
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Richtlinie ENSI-B03 
«Meldungen der Kernanlagen» 

Am 15. September 2020 eröffnete das ENSI die externe Anhörung zum Entwurf der Richt-
linie ENSI-B03 und des zugehörigen Erläuterungsberichts. Gemäss Angaben des ENSI war 
die Neuausgabe der 2009 in Kraft gesetzten und seither schon mehrmals punktuell revidier-
ten Richtlinie vor allem nötig, weil Querverweise auf die aktuelle Strahlenschutzgesetzge-
bung nicht mehr gültig waren. Zudem erfolgten beim Wortlaut einzelner Meldekriterien auf-
grund von Praxiserfahrungen Änderungen oder Präzisierungen. 

Die KNS kam nach Prüfung zum Schluss, dass die mit dem Entwurf für die Neuausgabe der 
Richtlinie ENSI-B03 vorgelegten geplanten Änderungen an der Richtlinie inhaltlich gering-
fügig sind. Eine ausführliche Kommentierung des Entwurfs erachtete die KNS daher nicht als 
erforderlich. Zu einzelnen Änderungen, bei denen aus Sicht der KNS potenziell noch Klärungs-
bedarf besteht, hielt sie jedoch entsprechende Hinweise fest, so zum Beispiel betreffend den 
Detaillierungsgrad für die Dokumentation des Notfallreglements [KNS B03 2020]. 

Die Anhörungsfrist lief Mitte Dezember 2020 ab. Derzeit läuft die weitere Bearbeitung durch 
das ENSI. 

4 Stellungnahmen 

In diesem Kapitel berichtet die KNS über Stellungnahmen, die sie gemäss Art. 71 Abs. 3 Kern-
energiegesetz (KEG, SR 732.1) oder Art. 5 der Verordnung über die KNS (VKNS, SR 732.16) 
zu Gutachten oder Stellungnahmen der Aufsichtsbehörde oder auf Verlangen des Bundes-
rats, des Departements UVEK oder des Bundesamts für Energie abgegeben hat. 

Stellungnahme zum Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2019 des ENSI-Rats 

Veranlassung und Vorgehen 

Die Genehmigung des Tätigkeits- und des Geschäftsberichts (TGB) sowie die Entlastung des 
ENSI-Rats durch den Bundesrat erfolgen auf Antrag des Departements UVEK. Hinsichtlich 
Beurteilung der Sicherheitsaufsicht will das UVEK seinen Antrag auf eine Stellungnahme der 
KNS zum TGB des ENSI-Rats sowie zu den im Berichtsjahr durchgeführten externen Audits 
abstützen. Es hat deshalb der KNS einen entsprechenden Auftrag erteilt. 

Gemäss Vorgaben im Bundesgesetz über das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat 
(ENSIG, SR 732.2) enthält der TGB Angaben zur Aufsicht, zum Stand der Qualitätssicherung, 
zur Erreichung der strategischen Ziele und zum Zustand der Kernanlagen sowie die kaufmän-
nische Berichterstattung. 

Die KNS stützte ihre Stellungnahme [KNS TGB19 2020] auf die folgenden schriftlichen Unter-
lagen ab: 

– Tätigkeitsbericht und Geschäftsbericht 2019 des ENSI-Rats [ENSIR TGB19 2020] 
(Stand 19. März 2020) 

– Audit-/Assessmentbericht; Rezertifizierungsaudit 07./08.11.2019;  
Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS); 09.12.2019 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010233/index.html#a71
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010233/index.html#a71
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010233/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081263/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081263/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081263/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051479/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051479/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051479/index.html
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– Leistungsauftrag 2016–2019 an das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat; 
ENSI-Rat, Brugg, 19. Januar 2016 

– Aufgaben des ENSI-Rats gemäss Art. 6 Abs. 6 ENSIG (SR 732.2); 22. Juni 2007 
(Stand 1. Januar 2012) 

Über einen direkten Einblick in die Aufsichtstätigkeit des ENSI verfügt die KNS nicht. 

Stellungnahme der KNS  

Aufgrund der Überprüfung des Tätigkeits- und Geschäftsberichts 2019 sowie den Gesprächen 
zwischen dem ENSI-Rat und der KNS kam die KNS zum Schluss, dass der ENSI-Rat seine 
gesetzliche Aufsichtspflicht wahrgenommen hatte. Der Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2019 
weist in Form und Inhalt ein hohes Niveau auf und gibt einen guten Überblick über den Umfang 
der Tätigkeiten des ENSI-Rats und insbesondere über die Beurteilung der Aufsichtstätigkeit 
des ENSI im Berichtsjahr. 

Das Aufrechterhaltungsaudit für das integrierte Managementsystem des ENSI schliesst mit 
einer positiven Gesamtbewertung ab, enthält jedoch aufgrund der formellen Ausrichtung keine 
verwertbaren Hinweise zur nuklearen Sicherheit. Dies gilt auch für die elf Hinweise für Ver-
besserungsmassnahmen, welche die Auditoren im Auditbericht festgehalten haben. 

Empfehlung der KNS  

Die KNS empfahl, den Tätigkeits- und Geschäftsbericht des ENSI-Rats 2019 zu genehmigen 
und den ENSI-Rat zu entlasten. 

5 Weitere Aktivitäten 

5.1 Informationsaustausch national 

Im Berichtsjahr konnte aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie der Informationsaustausch mit anderen Gremien, Institutionen und Behörden nicht 
im sonst üblichen Umfang stattfinden. Soweit sinnvoll möglich wurden Sitzungen und Treffen 
per Videokonferenzsystem durchgeführt. Gleichwohl mussten verschiedene Sitzungen abge-
sagt oder verschoben werden.  

5.1.1 ENSI-Rat 

Am 7. April wurden im Rahmen eines Gesprächs Fragen und Hinweise der KNS zum Tätig-
keits- und Geschäftsbericht 2019 des ENSI-Rats (siehe Kapitel 4) erörtert und Sachverhalte 
geklärt. Im Laufe des Berichtsjahrs gab es zudem fernmündlich weiteren Austausch über 
aktuelle Anliegen zwischen den Präsidenten der beiden Gremien. 

5.1.2 Technisches Forum Sicherheit 

Im Technischen Forum Sicherheit (TFS) werden im Kontext der Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle in geologischen Tiefenlagern technische und wissenschaftliche Fragen aus der Bevölke-
rung sowie von Gemeinden, Standortregionen, Organisationen, Kantonen und Gemeinwesen 
betroffener Nachbarstaaten zu Sicherheit und Geologie diskutiert und beantwortet. Die KNS 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/732_2/a6.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/732_2/a6.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051479/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051479/index.html#a6
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ist gemäss den Vorgaben im Sachplan geologische Tiefenlager mit einem Mitglied im TFS 
vertreten und beantwortet die ihr im Forum zugewiesenen Fragen. 

5.1.3 Nagra 

Am 1. Juli und 15. Dezember des Berichtsjahres fanden Gespräche mit der Geschäftsleitung 
der Nagra statt. Themen der Gespräche waren unter anderem die erdwissenschaftlichen Un-
tersuchungen (3D-Reflexionsseismik, Tiefbohrungen, Quartäruntersuchen) der Nagra in den 
möglichen Standortgebieten für Tiefenlager für radioaktive Abfälle. Des Weiteren wurde sei-
tens Nagra über mögliche Standortvarianten einer Verpackungsanlage für die hochaktiven 
Abfälle sowie den standortunabhängigen Vergleich eines Kombilagers mit zwei Einzellagern 
für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) und für hochaktive Abfälle (HAA) orientiert. 

Am 30. August konnte sich die KNS vor Ort ein Bild von der Tiefbohrung Bözberg-1 der Nagra 
machen. Die Kommission erhielt einen guten Einblick in die Vorgehensweise und die Rand-
bedingungen für die Bohrung sowie in die Datenerhebung und Probenahme (Bohrkerne, 
Bohrlochtests). Eine Vertretung der KNS besuchte zudem am 6. November die Quartär-
bohrung Adlikon-Dätwil. 

Am 29. Januar fand in Baden die jährliche, von der Nagra durchgeführte Tagung «Nukleare 
Entsorgung» statt, an welcher auch Mitglieder der KNS teilnahmen. Thema der Tagung war 
die Oberflächeninfrastruktur eines geologischen Tiefenlagers. So wurde ein Überblick über 
den Stand ausgewählter Lagerprojekte im Ausland und deren Oberflächeninfrastruktur gege-
ben. Des Weiteren wurden Aufgaben und Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Konkretisierung der Standortvorschläge für die Oberflächeninfrastruktur in den drei mögli-
chen Standortgebieten für geologische Tiefenlager thematisiert. 

5.1.4 Bundesamt für Energie 

Im Berichtsjahr fand eine Sitzung mit dem Leiter der Abteilung «Recht, Wasserkraft und Ent-
sorgung» und einer Vertretung der Sektion «Entsorgung radioaktive Abfälle» des Bundes-
amts für Energie (BFE) statt. Neben der gegenseitigen Orientierung über aktuelle Arbeits-
schwerpunkte standen in den Gesprächen Fragen zum Verfahrensstand und zur weiteren 
Abwicklung des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT) sowie zu damit verbundenen 
Aufgaben im Vordergrund. 

5.1.5 GSKL 

Am 18. November fand ein Informationsaustausch zwischen GSKL und KNS statt. Schwer-
punkt war das Thema Sicherheitskultur in Kernkraftwerken (vgl. Kapitel 2.2.2). Zudem erhielt 
die Kommission durch einen Vertreter des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) einen Überblick 
über laufende Tätigkeiten und den erreichten Stand beim Rückbau des KKM (vgl. Kapitel 2.3). 

5.1.6 Paul Scherrer Institut 

Im Rahmen der KNS-Sitzung vom 17. November orientierte ein Experte des PSI die Kommis-
sion im Zusammenhang mit dem Langzeitbetrieb von Kernkraftwerken über aktuelle Heraus-
forderungen betreffend Materialalterung bei metallischen Werkstoffen und relevante Korrosi-
onsprozesse bei druckführenden Komponenten und Systemen. Angesprochen wurden auch 
aktuelle Forschungsprojekte und mögliche zukünftige materialwissenschaftliche Arbeiten im 
genannten Kontext. 
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5.2 Internationale Kontakte 

Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie fand im 
Berichtsjahr kein Austausch zwischen der Kommission und ausländischen Gremien, Behör-
den oder Institutionen statt. Von einer Teilnahme an internationalen Anlässen wurde abgese-
hen, zumal auf internationaler Ebene zahlreiche Veranstaltungen und Anlässe zu den The-
menbereichen nukleare Sicherheit und Entsorgung radioaktiver Abfälle nicht durchgeführt 
werden konnten, so zum Beispiel der Austausch in der Reihe von Treffen der Vorsitzenden 
beratender Gremien im Bereich Entsorgung radioaktiver Abfälle (OECD/NEA-Meeting of 
Chairpersons of Advisory Bodies to Governments). 

  __________________________  

  

Dieser Tätigkeitsbericht wurde von der KNS in ihrer 151. Sitzung (23.04.2021) verabschiedet.  

 

Brugg, 26. April 2021 

Eidgenössische Kommission 
für nukleare Sicherheit 

Der Präsident 

Dr. B. Müller  
(ohne Unterschrift)  

Geht an: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK) 
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Anhang A1 Stellung, Aufgaben und Organisation der KNS 

Stellung Die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) ist eine 
unabhängige, ausserparlamentarische Kommission des Bundes. Sie 
berät den Bundesrat, das zuständige Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation (UVEK) sowie das Eidgenössische 
Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) weisungsungebunden in Fragen 
der nuklearen Sicherheit von Kernanlagen, einschliesslich Entsorgung 
radioaktiver Abfälle. 

Gesetzliche Grundlage Gesetzliche Grundlage für die KNS sind Art. 71 des Kernenergie-
gesetzes (KEG, SR 732.1; ab Stand 01.01.2008) und die zugehörige 
Verordnung über die Eidgenössische Kommission für nukleare 
Sicherheit (VKNS, SR 732.16) vom 12. November 2008 (Stand am 
01.01.2014). 

Aufgaben Die Aufgaben der KNS sind in Art. 2 bis 5 VKNS näher bezeichnet 
und umfassen im Wesentlichen die folgenden Tätigkeiten: 

– Verfolgen des Standes von Wissenschaft und Technik sowie der 
Forschung 

– Prüfung grundsätzlicher Fragen der nuklearen Sicherheit 

– Mitwirkung beim Erlass von Vorschriften 

– Stellungnahmen zuhanden der Bewilligungsbehörden 

Zusammensetzung Die KNS besteht aus fünf bis neun nebenamtlichen Mitgliedern, die 
unabhängige Fachleute auf Gebieten der Wissenschaft und Technik 
sind, die für die nukleare Sicherheit wichtig sind. Die Mitglieder 
werden vom Bundesrat ernannt. Sie üben ihr Amt persönlich aus und 
sind an keine Instruktionen gebunden. Die KNS kann nach Rück-
sprache mit dem Bundesamt für Energie (BFE) Experten oder Exper-
tinnen beiziehen. (Art. 7, 7a, 8 und 10 VKNS)  —  Die personelle Zu-
sammensetzung der KNS im Berichtsjahr ist Anhang A4 zu entneh-
men. 

Organisation Die KNS tagt und berät in Plenarsitzungen. Zur Behandlung von be-
sonderen Problemen können temporäre Fachgruppen eingesetzt 
werden, welche Entscheidungsgrundlagen für das Plenum erarbeiten. 
Beschlüsse fasst das Plenum mit einfachem Mehr in Sitzungen oder 
mit qualifiziertem Mehr auf dem Korrespondenzweg.  
(Art. 9 und 13 VKNS) 

Berichterstattung Die KNS erstattet dem Departement UVEK jährlich einen Tätigkeits-
bericht. Dieser wird veröffentlicht. Weitere Berichte werden in Abspra-
che mit dem BFE veröffentlicht (Art. 15 VKNS). 
Die Information der interessierten Öffentlichkeit erfolgt über die 
Website www.kns.admin.ch. 

Sekretariat Die KNS verfügt über ein Fachsekretariat (Art. 11 Abs. 1 VKNS). 
Dieses umfasst zwei technisch-wissenschaftliche Mitarbeiter sowie eine 
Assistentin (Teilzeit 50 %) und ist administrativ dem BFE zugeordnet. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010233/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010233/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081263/index.html
http://www.kns.admin.ch/
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Anhang A2 Von der KNS verabschiedete Dokumente 

– Externe Anhörung zur Richtlinie ENSI-B08 «Sicherheitstechnisch klassierte Behälter und 
Rohrleitungen: Wiederkehrende Prüfungen», Kommentare der KNS;  
KNS-02982.3; KNS, Brugg, 29. Januar 2020 
[KNS B08 2020] 

– Externe Anhörung zur Richtlinie ENSI-G03 «Geologische Tiefenlager»,  
Kommentare der KNS;  
KNS-02979.5, KNS, Brugg, 6. März 2020 
[KNS G03 2020] 

– Bericht der Untergruppe der Agneb zur Entsorgung der MIF-Abfälle nach Ende des 
Einlagerungsbetriebs der geplanten geologischen Tiefenlager, 
Einschätzung der KNS 
KNS-02989.1, KNS, Brugg, 19. März 2020 
[KNS MIF 2020] 

– Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit, Tätigkeitsbericht 2019;  
KNS-02990; KNS, Brugg, 14. April 2020  
[KNS TB19 2020]  

– Stellungnahme zum Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2019 des ENSI-Rats sowie zu den 
Ergebnissen des externen Audits des ENSI im Jahr 2019; KNS-03006.2;  
KNS, Brugg, 8. Mai 2020  
[KNS TGB19 2020] 

– Grundprinzipien und Schutzziele der Abfallentsorgung gemäss VVEA  
und Organika in SMA; KNS-2971.4;  
KNS, Brugg, 10. August 2020 
[KNS OiSMA 2020] 

– Richtlinie ENSI-B03, Revision 5: Externe Anhörung;  
KNS-03021.2; KNS, Brugg, 14. Dezember 2020 
[KNS B03 2020] 
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Anhang A3 Behandelte Themen im Berichtsjahr 

– Sachplan geologische Tiefenlager  (Mitarbeit und Information)  

– Sicherheitskultur  (Information, Meinungsbildung und fachlicher Austausch) 

– Stilllegung und Rückbau Kernkraftwerk Mühleberg  
(Information und Meinungsbildung) 

– MIF-Abfälle nach Ende des Einlagerungsbetriebs (Information) 

– Organika in SMA (Information und Meinungsbildung) 

– Jahresberichte Sicherheit 2019 der schweizerischen Kernkraftwerke und Aufsichtsbe-
richt 2019 des ENSI (Information und Meinungsbildung)  

– Mitarbeit beim Erlass von Vorschriften:  

◦ Richtlinie ENSI-B08 «Sicherheitstechnisch klassierte Behälter und Rohrleitungen: 
Wiederkehrende Prüfungen»  
(Kommentierung)  

◦ Richtlinie ENSI-G03 «Geologische Tiefenlager»  
(Kommentierung)  

◦ Richtlinie ENSI-B03 «Meldungen der Kernanlagen» 
(Kommentierung)  

– Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2019 des ENSI-Rats (Stellungnahme) 

– Austausch mit dem Präsidenten des ENSI-Rats 

– Informationsaustausch mit der Geschäftsleitung der Nagra  

– Besichtigungen:  

◦ Tiefbohrung Bözberg-1  (Information) 

◦ Quartärbohrung Adlikon-Dätwil (Information) 
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Anhang A4 Personen 

Kommission  

Präsident Neumitglied per 01.01.2020 
Dr. Benjamin Müller 
Geologe 
Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) 

Mitglieder Neumitglied per 01.01.2020 
Dr. Didier Gavillet 
Physiker 
Forschungsbereich «Nukleare Energie und Sicherheit» 
Paul Scherrer Institut 

 Neumitglied per 01.01.2020 
Dr. Marzio Giamboni 
Geologe 
Hintermann & Weber AG, Reinach 

 Dr. Ruth Häusler Hermann 
Psychologin 
HF Solutions GmbH, Basel 

 Neumitglied per 01.01.2020 
Horst Kemmeter 
Maschineningenieur 
Ehemaliger Kraftwerksleiter Kernkraftwerk Biblis (D) 

 Prof. em. Dr. Philipp Rudolf von Rohr 
Maschineningenieur 
Institut für Verfahrenstechnik, ETH Zürich 

 Silvia Schoch Keller 
Bauingenieurin ETH 
Basler & Hofmann AG, Esslingen 

 Neumitglied per 01.01.2020 
Dr. Peter Stahl 
Physiker 
Wagner Schweiz AG, Wallisellen 

Sekretariat  

Leiter Johannes Holocher, Dr. sc. nat. 

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Otto Fischer, Dipl. Masch.-Ing. ETH 
Pensionierung per 31.07.2020 

Lutz Adam, Dipl. Masch.-Ing 
Eintritt per 01.08.2020 

Assistentin Regula Albiez Marten 
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Anhang A5 Verteiler 

Behörden und Kommissionen 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

Bundesamt für Energie 

Bundesamt für Gesundheit 

Bundesamt für Landestopografie 

Bundesamt für Raumentwicklung 

Bundesamt für Umwelt 

Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat 

Nationale Alarmzentrale 

Eidgenössische Elektrizitätskommission 

Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz 

Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz und Überwachung der Radioaktivität 

Entsorgungskommission (Deutschland) 

Reaktor-Sicherheitskommission (Deutschland) 

Commission nationale d'évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et 

déchets radioactifs (Frankreich) 

Betreiberorganisationen 

Kernkraftwerk Beznau 

Kernkraftwerk Leibstadt AG 

Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG 

Kernkraftwerk Mühleberg 

Alpiq Holding AG 

Axpo Holding AG 

Axpo Power AG 

BKW AG 

Swissnuclear 

Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle 

Zwischenlager Würenlingen AG 

Paul Scherrer Institut 

EPFL Laboratoire de physique des réacteurs et de comportement des systèmes  

ETH-Rat 

Weitere Organisationen 

Greenpeace Schweiz 

WWF Schweiz 

Schweizerische Energiestiftung  

KNS 

Mitglieder, Sekretariat, Archiv 
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